
Netzanschluss und Inbetriebnahme von Wärmepumpen 
Was ist zu beachten?

ZVEH, BWP, ZVSHK-Webinar

24. April 2026, 11:00-12:40 Uhr
Gleich geht es los!



Begrüßung
Andreas Habermehl, Geschäftsführer Technik und Berufsbildung, ZVEH
Matthias Wagnitz, Referent für Energie- und Wärmetechnik, ZVSHK
Katja Weinhold, Pressesprecherin BWP und Geschäftsführerin, BWP Marketing und Service GmbH
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 Mikrofone und Kameras sind bei allen Teilnehmern ausgeschaltet
 Fragen können jederzeit während des Vortrages im Chat gestellt werden
 Fragen, die nicht bereits während des Vortrags beantwortet wurden, versuchen wir am Ende 

der Veranstaltung aufzugreifen
 Das Webinar „Netzanschluss und Inbetriebnahme von Wärmepumpen - Was ist zu 

beachten?“ wird aufgezeichnet (Zustimmung durch Teilnahme)

Webinar-Hinweise



Programm
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11:00 - 11:05 Uhr Begrüßung
   Andreas Habermehl, Geschäftsführer Technik und Berufsbildung, ZVEH
   Matthias Wagnitz, Referent für Energie- und Wärmetechnik, ZVSHK
   Katja Weinhold, Pressesprecherin BWP und Geschäftsführerin BWP Marketing und Service GmbH

11:05 - 11:30 Uhr Überblick über die aktuelle Rechtslage
   Lisa Appel, Referentin Energiewirtschaft und Digitalisierung, BWP

11:30 - 11:55 Uhr Technische Möglichkeiten von Wärmepumpen und der Steuerung
   Oliver Rodehorst, Produktmananger Technik, NIBE Systemtechnik GmbH

11:55 - 12:20 Uhr Praxistipp für den Inbetriebnahmeprozess
   Bernd Zeilmann, Obermeister der Innung für Elektro- und Informationstechnik Bayreuth

12:20 -12:40 Uhr Diskussions- und Fragerunde



Überblick über die aktuelle Rechtslage
Lisa Appel, Referentin Energiewirtschaft und Digitalisierung, BWP
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 Zunehmende Elektrifizierung
 Neue Einflüsse auf die Netzinfrastruktur
 Optimierungsbedarf bei der Netzkapazität
 Neufassung des §14a EnWG
 Teilnahmeverpflichtung für steuerbare Verbrauchseinrichtungen
 Neue regulatorische Anforderungen beim Netzanschluss von Wärmepumpen

Ausgangslage
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 Was ist der §14a EnWG – und welchem Zweck dient der Paragraph?
 Welche Anlagen sind von §14a EnWG betroffen?
 Wie wird die Steuerung nach §14a EnWG umgesetzt?
 Wann sind Steuerungseingriffe nach §14a EnWG möglich?
 Wie werden Anlagenbetreiber vergütet?

Grundlagen des §14a EnWG
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 Ein Instrument zur Sicherheit und Stabilisierung für den Netzbetrieb im Fall einer 
Netzbelastung

 Steuerungseingriffe mit minimierten Komforteinbußen beim Endverbraucher
 Ziel: unverzüglicher Netzanschluss bei gleichzeitiger Anpassung der Systemkapazität
 Wichtig: Haushaltsstrom bleibt von Vereinbarungen unberührt

Was ist der §14a EnWG?
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Teilnahmeverpflichtung: 
 Betreiber von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen (SteuVE) in der Niederspannung ab einer 

Netzanschlussleistung von 4,2 kW (Wärmepumpen inkl. Heizstab, private Ladestationen, Anlagen 
zur Raumkühlung, Stromspeicher)

  Bei mehreren Wärmepumpen bzw. Klimageräten am Netzanschluss ist die Summe der 
 Netzanschlussleistung entscheidend

Ausnahmen: Anlagen, die nicht zur Raumheizung oder –Kühlung von Büro-, Wohn- oder 
Aufenthaltsräumen dienen (insbes. Gewerbliche Zwecke oder kritische Infrastruktur)

Bestandsgeräte:
 Bestandsschutz für SteuVE, die vor 1.1.24 installiert wurden
 SteuVE mit „alter“ 14a-Vereinbarung („WP-Tarife“) wechseln bis 31.12.2028 in das neue Regime

Welche Anlagen werden gesteuert?
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Wie wird gesteuert?

Entscheidung über: 
1. Direkt- oder EMS-Steuerung

2. Relais- oder digitale Anbindung
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Wie wird gesteuert?

 Netzbetreiber ermittelt drohende Überlastung aus Netzzustandsdaten

 Übermittlung des Steuerbefehls an intelligentes Messsystem (iMS) mit 
Steuereinheit („Steuerbox“), welches direkt oder indirekt (über EMS) an SteuVE 
angeschlossen ist

 Betreiber ist verantwortlich, dass Anlagen Befehle so schnell wie möglich 
umsetzen 

Verantwortungskette
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Wie wird gesteuert?

 Mindestbezugsleistung ist abhängig von Gerätekonstellation 

 Grundsätzlich: mindestens 4,2 kW für eine SteuVE

 Wärmepumpen und Klimaanlagen mit einer 
elektrischen Anschlussleistung > 11 kW 
haben Anspruch auf  eine höhere Mindestbezugsleistung:
Netzanschlussleistung x 0,4

Dimmen statt Abschalten
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 Netzorientierte Steuerung als kurative Maßnahme…
 … erfolgt im Fall akuter Gefährdung oder Störung der Sicherheit oder Zuverlässigkeit des 
Netzes.
 … dient objektiv der Beseitigung von Gefährdungen oder Störungen. 
 … erfolgt ausschließlich im betroffenen Netzbereich. 

 Feststellung der Notwendigkeit auf Basis einer Netzzustandsermittlung in Echtzeit
 Eingriffe sind räumlich und zeitlich auf die nachweisbare Erforderlichkeit beschränkt
 Öffentliche Dokumentation der Netzbetreiber über Steuerungseingriffe 
 Notwendigkeit von Steuermaßnahmen ist in der Netzausbau- und Netzertüchtigungsplanung 

unmittelbar zu berücksichtigen

Wann kann der Netzbetreiber steuert?
Netzorientierte Steuerung
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 Präventive Steuerung längstens bis 31.12.2028 möglich 
 ab erstmaligem Steuern jedoch für max. 24 Monate 

anschließend muss die netzorientierte Steuerung umgesetzt werden
 Keine Netzzustandsermittlung notwendig aber eine rechnerische Prognose erforderlich
 Begrenzung auf 2 Stunden innerhalb von 24 Stunden

Wann kann der Netzbetreiber steuert?
Präventive Steuerung
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 Vergütungen über jeweiliges Entgeltmodell werden unabhängig von tatsächlichen 
Steuervorgängen und evtl. noch nicht vorhandenem iMSys sofort gewährt

 Zur Abrechnung wird die bestehende Struktur mit Stromlieferanten genutzt, ein Wechsel in ein 
anderes Modul ist möglich

 Modul 1: Pauschale Netzentgeltreduzierung  

 Modul 2: Prozentuale Arbeitspreisreduzierung des Netzentgelts

 Modul 3: Zeitvariables Netzentgelt  Nur in Kombination mit Modul 1

Vergütung nach §14a EnWG
Netzentgeltmodule
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 Pauschaler Rabatt je Netzbetreiber 
 Abwicklung benötigt keine separate Verbrauchsmessung
 Pauschale ermittelt aus:

Ausgleich der Mehrkosten für iMS gem. MsbG (50€)
+ Steuerbox gem. MsbG (50€)
+ netzbetreiberindividuelle „Stabilitätsprämie“ pro steuerbarer Verbrauchseinrichtung 

Stabilitätsprämie = Arbeitspreis des örtlichen Netzbetreibers x Verbrauch Ø-SteuVE (3750 kWh/a) x 
0,2

Modul 1
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 Alternativ zu Modul 1

 Bundeseinheitliche prozentuale Reduzierung des Arbeitspreises der Netzbetreiber um 60 % 
(einmalige Festlegung)

 Abwicklung benötigt separate Verbrauchsmessung

 Möglicher Grundpreis des Netzbetreibers wird jedoch nur einmal erhoben

Modul 2
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 Freiwillige Teilnahme für Verbraucher

 Durch Kombination mit Modul 1 profitiert auch Haushaltsstrom von vergünstigten Zeiträumen

 Verpflichtende Umsetzung durch alle Netzbetreiber

 Tarifstufen sind in mindestens zwei Quartalen anzuwenden

 Zeitfenster & Preisstufen werden kalenderjährlich für das jeweilige Netzgebiet festgelegt

 Umsetzung erfolgt über Lieferanten

Modul 3
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Der Anlagenbetreiber entscheidet über die Art der Umsetzung: 

 Direktansteuerung jeder Steuerbaren Verbrauchseinrichtung

 Steuerung über Energie-Management-System (EMS)

Ein Wechsel ist möglich

Arten der Steuerung: 
Direktsteuerung vs. Energiemanagementsystem
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Energiemanagementsystem
Bei Steuerung über ein EMS:
  Leistungsbegrenzung am Netzbezugspunkt: Nutzung aus Eigenerzeugung und 

Ausspeicherung aus Stromspeichern sind möglich
 Leistungsbezüge der SteuVE lassen sich gezielt zuordnen
 Mindestbezugsleistung wird anhand des Gleichzeitigkeitsfaktors angepasst
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Lagecheck: wie ist der Stand beim iMSys
Stand Roll-out intelligente Messsysteme: Ergebnisse der Datenauswertung Q4/2025

Quelle: Quartalserhebung Bundesnetzagentur
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 Entscheidungen durch den Kunden:
 Steuerungsart: Direktsteuerung oder EMS?
 Wahl des Vergütungsmodells: Modul 1, 2 oder 3?

 Häufige Kundenfragen:
 Wird mein kompletter Strom gedimmt?
 Schaltet man meine Anlage ab?

     Hoher Erklärungsbedarf und Chancen für Handwerk

Beratungsbedarf – Was Kunden wissen müssen
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Zusätzlich: Ratgeber und Online-Rechner

BWP Praxisratgeber §14a EnWG

Praxisratgeber §14a

https://www.waermepumpe.de/verband/publikationen/fachpublikationen/?tx_bwppageflip_pi1%5Baction%5D=show&tx_bwppageflip_pi1%5Bbook%5D=159&tx_bwppageflip_pi1%5Bcontroller%5D=Book&type=1107386203&cHash=1821002eff6f92575263baa3f02aaefd
https://www.waermepumpe.de/verband/publikationen/fachpublikationen/?tx_bwppageflip_pi1%5Baction%5D=show&tx_bwppageflip_pi1%5Bbook%5D=159&tx_bwppageflip_pi1%5Bcontroller%5D=Book&type=1107386203&cHash=1821002eff6f92575263baa3f02aaefd
https://www.waermepumpe.de/verband/publikationen/fachpublikationen/?tx_bwppageflip_pi1%5Baction%5D=show&tx_bwppageflip_pi1%5Bbook%5D=159&tx_bwppageflip_pi1%5Bcontroller%5D=Book&type=1107386203&cHash=1821002eff6f92575263baa3f02aaefd
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Online-Rechner zu Mindestbezugsleistung und Vergütungsmodulen

BWP Netzrechner

https://www.waermepumpe.de/werkzeuge/netzrechner/


Technische Möglichkeiten von Wärmepumpen und der 
Steuerung
Oliver Rodehorst, Produktmananger Technik, NIBE Systemtechnik GmbH



Möglichkeiten zur Beeinflussung einer SteuVE (Wärmepumpe) durch den Netzbetreiber:  

analoge Kommunikation (z.B. potentialfreier Schaltkontakt mittels Relais)

digitale Kommunikation (z.B. mittels EEBUS)

Technische Möglichkeiten von Wärmepumpen – Beeinflussung Wärmepumpe  
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Analoge Kommunikation : 
Technische Möglichkeiten von Wärmepumpen – Beeinflussung Wärmepumpe  

AUX – Eingänge Wärmepumpe



Analoge Kommunikation : 
Technische Möglichkeiten von Wärmepumpen – Beeinflussung Wärmepumpe  

Konfiguration wärmepumpenseitige AUX - Eingänge



Analoge Kommunikation – Bestimmung des individuellen Werts zur Leistungsbegrenzung 
Technische Möglichkeiten von Wärmepumpen – Beeinflussung Wärmepumpe  

Wärmepumpenanlagen bei denen die elektrische Leistungsaufnahme für Wärmepumpe + 
elektrische Ergänzungsheizung im Vollastbetrieb größer als 11 kW ist, dürfen im 
Begrenzungsfall mit einer zulässigen Mindestbezugsleistung von größer 4,2 kW 
versorgt werden. Die Berechnung erfolgt durch den Elektroinstallateur.

Zur rechnerischen Bestimmung der zulässigen el. Mindestleistung ist folgende Formel 
anzuwenden:

Zulässige Mindestleitung = (max. el. Leistungsaufnahme Wärmepumpe + max. el. 
Leistungsaufnahme der elektrischen Ergänzungsheizung) x 0,4.



Technische Möglichkeiten von Wärmepumpen – Beeinflussung Wärmepumpe  

Das Ergebnis wird anschl. in den Wärmepumpenregler eingetragen.

BWP - Netzrechner



Analoge Kommunikation : 
Technische Möglichkeiten von Wärmepumpen – Beeinflussung Wärmepumpe  

Einstellung der wärmepumpenseitigen  Mindestbezugsleistung (sofern erf.) 
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Digitale Kommunikation : 
Technische Möglichkeiten von Wärmepumpen – Beeinflussung Wärmepumpe  



Digitale Kommunikation : 
Technische Möglichkeiten von Wärmepumpen – Beeinflussung Wärmepumpe  

Konfiguration der EEBUS Kommunikation 



Digitale Kommunikation : 
Technische Möglichkeiten von Wärmepumpen – Beeinflussung Wärmepumpe  

Konfiguration der EEBUS Kommunikation 



Digitale Kommunikation – Ermittlung und Weitergabe der max. el. Leistungsaufnahme der WP-Anlage
Technische Möglichkeiten von Wärmepumpen – Beeinflussung Wärmepumpe  

• Berechnung der Leistungsbegrenzung durch den Elektroinstallateur wie vor bei der analogen 
Kommunikation.

• Mitteilung der elektrische Anschlussleistung sowie der errechneten Mindestbezugsleistung 
     seitens des Elektroinstallateurs an den zuständigen Netzbetreiber.

  



Digitale Kommunikation mit anlaloger Beinflussung der SteuVE 
Technische Möglichkeiten von Wärmepumpen – Beeinflussung Wärmepumpe  

Produktbeispiel



Systemmitteilung im Fall einer §14A Auslösung 
Technische Möglichkeiten von Wärmepumpen – Beeinflussung Wärmepumpe  



Reaktionsnachweis
Technische Möglichkeiten von Wärmepumpen – Beeinflussung Wärmepumpe  

Gem. §14a EnWG ist der Anlagenbetreiber verpflichtet auf Anfrage des Netzbetreibers einen 
Nachweis zu erbringen, dass die SteuVE (Wärmepumpe) auf eine netzbetreiberseitige 
Anforderung zur Leistungsbegrenzung ordnungsgemäß reagiert hat.

Der (historische) Nachweis kann über das Display der Wärmepumpe oder mittels externer 
Darstellungen erfolgen.

NIBE nutzt dazu die Wärmepumpen-Cloud myUplink.



Reaktionsnachweis
Technische Möglichkeiten von Wärmepumpen – Beeinflussung Wärmepumpe  



Erforderliche Schritte
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Auswahl der 
Wärmepumpe

Entscheidung Betreiber
• Messkonzept (z.B. ein oder zwei Stromzähler)
• Betriebsweise
• Art der Steuerung zur Netzdienlichkeit

Entscheidung zur Vergütung der Netzdienlichkeit
Betreiber wählt zw. Modul 1 (ggf. mit Modul 3) und 
Modul 2

Meldung §14a-Anlage
an Netzbetreiber inkl. Meldung:
• Messkonzept
• Steuerungsart (analog oder digital)
• bei Verwendung einer digitalen 

Kommunikation, Angabe zur Nennleistung 
sowie errechneter Mindestbezugsleistung

Beauftragung des Messstellen-Netzbetreibers zur 
Herstellung der Steuerbarkeit
(liegt im Verantwortungsbereich des Anlagenbetreibers 
wird in der Praxis durch den Elektroinstallateur 
durchgeführt 

Schritt 1

Schritt 2



Erforderliche Schritte
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Einbau Steuerungstechnik 
durch Messstellen- 
/Verteilnetzbetreiber

Abschluß einer §14a - Vereinbarung
Zw. Anlagen- und Netzbetreiber

ggf Einbau 
(separater) 
Messeinrichtung

Schritt 3

Schritt 4

Übermittlung 
Inbetriebset-
zungsanzeige 
an Netzbetreiber

Netzbetreiber meldet die 
Einordnung als §14a-Anlage

Netzbetreiber meldet Vorliegen der Voraussetzung 
für Modul 1 oder



Erforderliche Schritte
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Betreiber schließt Liefervertrag 
zu Modul 1 (ggf. mit Modul 3) oder 
Modul 2 ab 

Stromlieferant rechnet 
Netzentgeldreduzierung 
über Liefervertrag ab

Schritt 5

Schritt 6

Inbetriebnahme §14a-Anlage



Praxistipp für den Inbetriebnahmeprozess
Bernd Zeilmann, Obermeister der Innung für Elektro- und Informationstechnik 
Bayreuth



Rollen und vertragliche Bindung

50



Ablauf von der Angebotserstellung bis zur Inbetriebnahme
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Von der Inbetriebsetzung bis zur Testung durch den VNB

52



Daten-Set zur Digitalisierung des Netzanschlussverfahrens

53https://www.vde.com/de/fnn/themen/tar/tar-niederspannung/digitalisierung-netzanschlussprozess



Daten-Set zur Digitalisierung des Netzanschlussverfahrens

54https://www.vde.com/de/fnn/themen/tar/tar-niederspannung/digitalisierung-netzanschlussprozess



SMGW mit Steuerung über Steuerbox

55



SMGW mit integrierter Steuerungseinrichtung
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VDE FNN Hinweis zum Inbetriebnahmeprozess
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© Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE
Auszug aus dem Hinweis Inbetriebnahmeprozess
Entwurf V1.0 September 2025



VDE FNN Hinweis zum Inbetriebnahmeprozess
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© Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE
Auszug aus dem Hinweis Inbetriebnahmeprozess
Entwurf V1.0 September 2025



4.2 Testen der Kommunikationsstrecke 
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Um einen möglichst effizienten Ablauf zur Anbindung 
der steuerbaren Einrichtung an die 
Steuerungseinrichtung des MSB zu gewährleisten, 
besteht unabhängig von den beschriebenen 
Szenarien der Bedarf von Tests durch den 
Installateur. Dies ermöglicht dem Installateur, die 
Kundenanlage so vorzubereiten, dass beim Ende-zu-
Ende-Test des VNB gemäß § 12 EnWG erforderliche 
Nacharbeiten möglichst unwahrscheinlich sind. 



Steuerung und Kommunikationseinrichtungen
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Direktsteuerung Steuerung über 
Energie-Management-System



bdew Anwendungshilfe
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Empfehlungen zum Anschluss und 
Betrieb von steuerbaren Verbrauchs- 
einrichtungen bis zum Vorliegen 
technischer Standards



Die Steuersignal-Klemmleiste VDE-AR-N 4100:2026-04 Anhang K
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Wärmepumpenheizungen inkl. Zusatz- oder Notheizvorrichtungen sowie Anlagen zur
Raumkühlung nach § 14a EnWG unterliegen der Steuerpflicht . Innerhalb einer Übergangsphase kann 
die Steuerung über Relaiskontakte der Steuerungseinrichtung (Steuerbox) erfolgen.



Der EEBUS Relais Converter
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UnterverteilerZählerschrank



Inbetriebnahme mit EEBUS Handwerkertool
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Wichtiger Hinweis!!!

Die Zertifizierung von Komponenten und 
Geräten nach EEBUS-Standard erfolgt 
über einen eigenen Zertifizierungsprozess. 
Nur dieser Prozess stellt sicher, dass 
Qualität und Konformität mit den EEBUS-
Richtlinien gewährleistet sind.

Das Handwerkertool dient ausschließlich 
dem Kommunikations- und Funktionstest in 
der Kundenanlage und ergänzt das 
Prüfprotokoll im Rahmen deErst- und r 
Wiederholungsprüfung.



EEBUS HANDWERKERTOOL – Pairing mit der SteuE
EEBUS Handwerkertool starten Pairing der Steuerbaren Einrichtung mit dem Handwerkertool



Protokoll als Ergänzung zur Prüfung/Inbetriebnahme



Real Life – vor und nach dem Umbau

https://www.zveh.de/news/detailansicht/nutzung-von-erneuerbaren-hems-und-dynamischen-stromtarifen-perfekt-erklaert.html



Real Life – vor und nach dem Umbau

https://www.zveh.de/die-e-handwerke/e-handwerke-und-netzanschluss/umsetzung-paragraph-14a-enwg.html



Diskussions- und Fragerunde



Link zu 
Mein E-Handwerk
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 Präsentationsfolien und Webinar-Aufzeichnung 
werden im Nachgang durch die Verbände bereitgestellt.

 E-Mailbenachrichtigung erfolgt im Laufe der nächsten Woche

https://www.mein-ehandwerk.de/zveh-intern/themenseiten/tarif-und-soziales/datenbank-hilfestellungen.html?ADMCMD_simUser=9
https://www.mein-ehandwerk.de/zveh-intern/themenseiten/tarif-und-soziales/datenbank-hilfestellungen.html?ADMCMD_simUser=9
https://www.mein-ehandwerk.de/zveh-intern/themenseiten/tarif-und-soziales/datenbank-hilfestellungen.html?ADMCMD_simUser=9
https://www.mein-ehandwerk.de/zveh-intern/themenseiten/tarif-und-soziales/datenbank-hilfestellungen.html?ADMCMD_simUser=9


Webinar-Hinweis
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Am 08.05.2026 von 11:00 bis 12:40 Uhr bieten wir ein weiteres Webinar 
zu diesem Thema mit besonderem Fokus auf SHK-Betriebe an.

Den Anmeldelink entnehmen Sie bitte dem Programmflyer 
oder nutzen den QR-Code:



Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!
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Bernd Zeilmann
Obermeister

b.zeilmann@richter-rw.de

Innung für Elektro- und 
Informationstechnik Bayreuth
Kerschensteinerstraße 7
95448 Bayreuth

Lisa Appel
Referentin Energiewirtschaft und 
Digitalisierung

appel@waermepumpe.de

Bundesverband Wärmepumpe 
(BWP) e.V.
Hauptstraße 3
10827 Berlin

Oliver Rodehorst
Produktmananger Technik

rodehorst@nibe.de

NIBE Systemtechnik GmbH
Am Reiherpfahl 3
29223 Celle

mailto:b.zeilmann@richter-rw.de
mailto:b.zeilmann@richter-rw.de
mailto:b.zeilmann@richter-rw.de
mailto:appel@bwp.de
mailto:rodehorst@nibe.de
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